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Sanierung: Arbeiten auf
Theodor-Heuss-Anlage laufen

Sperrung
Richtung
Zentrum
Die Straßen- und Rohrarbeiten auf
der Theodor-Heuss-Anlage liegen
im Plan. Dies teilte die MVV Netze,
die Netzgesellschaft des Energieun-
ternehmens MVV, jetzt mit. Der ers-
te von mehreren Bauabschnitten sei
bereits erfolgreich abgeschlossen
worden. Derzeit laufen die Arbeiten
für den nächsten Abschnitt.

Im Rahmen der städtebaulichen
Erneuerung der Anlage in der Ost-
stadt tauscht zunächst die MVV Net-
ze die Trinkwasserleitung in Rich-
tung Stadtzentrum auf einer Länge
von rund 900 Metern aus. Aufgrund
der Lage der Wasserleitung in der
Straßenmitte bleiben beide Fahr-
spuren in Richtung Stadtzentrum
noch bis voraussichtlich Anfang
März gesperrt. Eine Umleitung ist
großräumig ausgeschildert. Radfah-
rer und Fußgänger sowie der Indivi-
dualverkehr in Fahrtrichtung Neu-
ostheim sind von den Bauarbeiten
nicht betroffen. Auch der Garten-
schauweg ist jederzeit zugänglich.

Bezirksbeirat hatte Bedenken
Die Maßnahme erfolgt in Abstim-
mung mit der Stadt und der RNV in
mehreren Bauabschnitten. Politiker
hatten im Bezirksbeirat Bedenken
gegen die geplante Verengung der
Fahrbahn und die Verlegung des
Radwegs auf die Straße geäußert.
Um den Verkehr möglichst wenig zu
beeinträchtigen, wird ein innovati-
ves Verlege-Verfahren eingesetzt.
Dadurch kann platzsparender ge-
baut, der Baumbestand geschont
und die Sanierungszeit verkürzt wer-
den. aph/red

i Fragen beantwortet die MVV
unter kontakt@mvv.de

Wohl bis März bleibt die Baustelle auf der
Theodor-Heuss-Anlage. BILD: TRÖSTER

Neckarstadt: Täter entwendet
das Tier im Supermarkt

Hund Gizmo
gestohlen
Ein Unbekannter hat
in der Neckarstadt ei-
nen Hund gestohlen.
Nach Angaben der
Polizei von gestern
hatte die 59-jährige
Besitzerin den Chi-
huahua-Pinscher-Mix, der auf den
Namen Gizmo hört (Bild), am frühen
Mittwochnachmittag im Vorraum
eines Supermarktes in der Waldhof-
straße angeleint. Die Leiterin wurde
kurz darauf auf das Tier aufmerksam
und fragte nach dessen Besitzer. Ein
unbekannter Mann meldete sich bei
ihr, gab vor, Mitarbeiter des Tier-
heims zu sein, und sagte, dass er den
Hund mitnehme. Trotz Aufforde-
rungen weiterer Kunden, den Hund
sitzenzulassen, nahm der Unbe-
kannte das Tier an sich und ver-
schwand in Richtung Lortzingstra-
ße. Beschrieben wird der Mann als
etwa 25 Jahre alt, schlank und mit
dunkelblonden Haaren. Er trug eine
blaue Kapuzenweste und war in Be-
gleitung einer Frau. Jetzt werden
Zeugen des Diebstahls gesucht:
0621/33010. pol/lok (BILD: POLIZEI)

Justiz: Nach erfolgreicher Revision steht ein 53-Jähriger wieder vor Gericht / Die ihm vorgeworfenen Taten bestreitet er weiterhin vehement

Neuer Prozess um Missbrauch der Stieftochter
Wieder sitzt er im Gerichtssaal. Wie-
der geht es um die Vorwürfe, die er
immer bestritt und die dennoch alles
veränderten. Im März 2017 wurde
der 53-Jährige vom Landgericht
schuldig gesprochen. Drei Jahre und
drei Monate sollte er ins Gefängnis.
Für die Kammer stand fest, dass er
seine Stieftochter in zehn Fällen se-
xuell missbraucht hat. 10 000 Euro
Schmerzensgeld sollte er ihr zahlen.

Doch die Anwälte des Verurteil-
ten legten Revision ein. Im Dezem-
ber entschied der Bundesgerichts-
hof, dass der Prozess neu aufgerollt
werden muss. Die Aussage des Op-
fers sei in der Urteilsbegründung lü-

ckenhaft wiedergegeben worden.
Nun geht alles von vorne los. Nur ei-
nes steht fest: Eine höhere Strafe
wird es für den Mann nicht geben.

Befragung ohne Öffentlichkeit
Wie versteinert wirkt der 53-Jährige,
als die Staatsanwältin die Vorwürfe
in allen Einzelheiten aufzählt. Zehn
Fälle, die sich zu nicht näher be-
stimmten Zeitpunkten zwischen
2008 und 2014 abgespielt haben sol-
len. Damals lebte, auch das be-
schreibt die Ermittlerin, der Ange-
klagte mit seiner Lebensgefährtin
und deren Tochter in einer Woh-
nung.

Der 53-Jährige soll das im Tatzeit-
raum zwischen sieben und 14 Jahre
alte Mädchen beim Mathelernen
mehrfach in die Hose gefasst haben,
um sich selbst sexuell zu erregen.
Einmal, so steht es in der Anklage,
habe er sich zu der Stieftochter, die
auf dem Bett fernschaute, gelegt und
sie unsittlich berührt, ein anderes
Mal habe er von ihr verlangt, ihn an-
zufassen. All diese Vorwürfe streitet
der Angeklagte voll umfänglich ab,
das lässt er durch seine Anwältin
Inga Berg mit einem Satz erklären.
Ausführlicher beantwortet der 53-
Jährige die Fragen der Kammer zu
seinem Lebenslauf. Nur als es um

seine aktuellen Einkünfte geht,
schweigt er plötzlich. Er legt dem Ge-
richt den Jahresabschluss seines
Ein-Mann-Unternehmens vor.
„Eine Katastrophe“, murmelt er.

Mutter als Zeugin geladen
Früher habe er geschäftlich fest im
Sattel gesessen, doch seit 2017 gebe
es keine Großaufträge mehr. Er
glaubt, es könnte mit den Vorwürfen
zu tun haben, Belege dafür gebe es
nicht, erklärt der Mann, als der Rich-
ter ihn nach dem Grund für den
deutlichen Umsatzeinbruch fragt.

Unter Ausschluss der Öffentlich-
keit sagt am Mittag das Mädchen

aus. Zum zweiten Mal muss die mitt-
lerweile 17-Jährige, die nun beim Va-
ter lebt, alle Details beschreiben, die
vielen Fragen der zweifelnden Ge-
genseite beantworten und sämtliche
Erinnerungen in die Gegenwart zu-
rückholen.

Die Mutter der 17-Jährigen lebt
heute noch mit dem Angeklagten zu-
sammen. Sie hatte ihrer Tochter da-
mals nicht geglaubt – und das auch
im Prozess ausgesagt. Nun ist sie er-
neut als Zeugin geladen, so wie viele
andere Bekannte der Familie auch.
Schon heute wird die Befragung im
Gerichtssaal fortgesetzt. Das Urteil
soll im Februar fallen. abo
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. . . tauchte unlängst in geselliger
Runde die durchaus ernst ge-
meinte Frage auf, wie lange man
denn nun eigentlich genau seine
guten Wünsche für das nunmehr
doch schon einige Tage alte neue
Jahr übermitteln könne. Ob es da
wohl so eine Art Verfallsdatum
gebe, ab dem dann unser Gegen-
über mit kritischem Augenzu-
cken auf ein verspätetes „Prosit“
reagiere. Bei anderen Gelegen-
heiten sind wir da durchaus
schon – symbolisch gesprochen –
ins offene Messer gelaufen. Wir
denken zuallererst an jenen Okto-
bertag 2007, an dem wir mit eini-
gem Erschrecken feststellen
mussten, dass wir knappe 25
Stunden zu spät an unseren
Hochzeitstag gedacht hatten.
Eine Vergesslichkeit, an die uns
unsere Allerliebste tagelang mit
boshaften Bemerkungen erinner-
te. Auch unsere verzweifelte An-
kündigung, wir würden als Wie-
dergutmachung eine Woche Ur-
laub spendieren, bei dem wir
klaglos die gesamte Wellness
über uns ergehen, ja uns sogar Öl
über die Glatze träufeln lassen
würden, war vergebens. Freilich
vergessen nicht nur wir alleine,
sondern auch andere etwas, etwa
die Tatsache, dass wir die Sänge-
rin Pink nicht mögen – und trotz-
dem mit auf eines ihrer Konzerte
geschleppt wurden. Sei’s drum,
es gibt bei Geburts- und Hoch-
zeitstagen möglicherweise eine
unzulässige Verspätung für gute
Wünsche, nicht allerdings, wenn
es generell um Glück und Ge-
sundheit geht. Wir jedenfalls wür-
den uns selbst an einem 23. Fe-
bruar oder einem 14. Oktober
freuen, wenn uns jemand ein gu-
tes Jahr gönnte. Roger Scholl

ÜBRIGENS .. .Kriminalität: Zahl der Diebstähle in Mannheimer Krankenhäusern steigt seit Jahren / Polizei mahnt Patienten zur Vorsicht

Bestohlen im Krankenbett
Von unserem Redaktionsmitglied
Miray Caliskan

Es klingt fast zu einfach, um wahr zu
sein: Ein Mann, freundlich, gut ge-
kleidet, gibt sich als Freund eines Pa-
tienten aus, der in einem Kranken-
hauszimmer liegt. Er tritt hinein, be-
grüßt den Zimmergenossen und er-
wähnt beiläufig, er müsse für seinen
Kumpel – den kranken Patienten,
der ahnungslos im Nebenzimmer
untersucht wird – etwas mitnehmen.
Geldbeutel und Smartphone, ver-
staut im Beistelltisch, steckt er ein –
und verschwindet.

Diebstähle in Krankenhäusern
sind keine Einzelfälle. Im Jahr 2017
wurden laut dem Landeskriminal-
amt (LKA) Baden-Württemberg
2909 Diebstahlsdelikte erfasst. Der
Schaden? Knapp 2,75 Millionen
Euro. In Mannheim waren es im sel-
ben Jahr 214 Fälle mit einem Ge-
samtschaden von etwa 171 000
Euro, im Rhein-Neckar-Kreis 60, die
Schadensumme betrug knapp
120 500 Euro. Gestohlen wurde in
Arztpraxen, Krankenhäusern, Klini-
ken, Kurhäusern, Sanatorien und
sonstigen Krankenanstalten. „Die
Fallzahlen beziehen sich auf alle in
Frage kommenden Diebstahlsdelik-
te“, sagt Ulrich Heffner vom LKA.
Davon betroffen sind also sowohl
Patienten als auch beispielsweise
das Personal und die Krankenhäuser
selbst. In Mannheim seien die Zah-
len für 2018 leicht ansteigend, „wo-
bei dies nur eine Tendenz darstellt,“
sagt Polizeihauptkommissar Chris-
toph Kunkel vom Polizeipräsidium
Mannheim.

Mit falschem Ausweis
Immer wieder stößt man auch im In-
ternet auf Berichte über Diebstahls-
delikte in Krankenanstalten: auf Fa-
cebook, in Polizeiberichten oder
Fahndungslisten. Mal werden
Smartphones und Tablets gestoh-
len, mal Schmuck, Bargeld oder –
skurril aber wahr – Endoskope (Un-
tersuchungsgeräte zur Spiegelung
innerer Organe), um sie später auf
dem Schwarzmarkt wieder zu ver-
kaufen. Der Dreistigkeit sind keine
Grenzen gesetzt: Eine Frau versuch-
te, sich mit einem gestohlenen Aus-
weis und vorgetäuschter Krankheit
einzuweisen – mit der Absicht, sich
im Krankenhaus herumzutreiben
und zu stehlen.

„Hin und wieder kommen auch
in unserem Krankenhaus Diebstähle
vor, genauere Zahlen hierzu gibt es
nicht“, sagt Sprecherin Nicole Man-
souri-Hein vom Diakonissenkran-
kenhaus Mannheim. Auch das Uni-
versitätsklinikum Mannheim
(UMM) bemühe sich, Diebstähle zu
vermeiden. „Grundsätzlich verhin-
dern lassen sie sich allerdings nicht“,
sagt Sprecher Philip Egermann.

Polizeihauptkommissar Kunkel
weiß: Gelegenheit macht Diebe.
„Wenn man den Aufenthalt planen
kann, sollte man Wertgegenstände
auf jeden Fall zu Hause lassen. Und
wenn nicht: Alles so verstauen, dass
man es im Blick hat.“ Natürlich be-

stehe immer die Gefahr, beklaut zu
werden, „wenn man einen Unfall ge-
baut hat zum Beispiel und dement-
sprechend verletzt und narkotisiert
ist.“ In so einem Fall würde ein zu-
ständiger Klinikum-Mitarbeiter die
Wertgegenstände verwahren: in ei-
nem Stahlschrank im Klinikum, er-
klärt Egermann. „Auch sonst kann
man Wertsachen, die man wirklich
benötigt, in diesem verstauen. Dafür
haften wir auch. Die Sachen werden
mit einem Schein quittiert“, sagt er.

Spinde auf Stationen, Tresore in
Patientenzimmern: Wer sich im
Krankenhaus aufhält, hat auch sonst
viele Möglichkeiten, seine Wertsa-

chen zu schützen. Das Kranken-
hauspersonal sei zudem geschult.
Wenn sich eine Person, ein mögli-
cher Täter, auffällig verhalte, werde
sie kontrolliert.

„Häuser müssen offen bleiben“
„Die Patienten werden zudem auf al-
len möglichen Kanälen vor Dieb-
stählen gewarnt“, sagt Egermann.
Mit Hinweisschildern, unter ande-
rem auf den Stationen oder in Pa-
tientenzimmern, in der Hausord-
nung und im Internetauftritt der
Krankenanstalt, in Aufnahmege-
sprächen und teilweise schriftlich in
Briefen oder einer Broschüre.

Und auch hinsichtlich der Dieb-
stähle von medizinischem Gerät gibt
es Empfehlungen der Versicherer:
Neben der Sensibilisierung von Mit-
arbeitern und der Installation von
Videokameras, könne man Diebe
laut der Deutschen Krankenhausge-
sellschaft (DKG) auch mit Kamera-
Attrappen austricksen. Auch Schil-
der wie „Raum alarmgesichert“
könnten helfen. „Es gilt aber natür-
lich zu betonen, dass Krankenhäuser
offene Häuser bleiben müssen, um
optimale Bedingungen auch für den
Besuch durch Angehörige und
Freunde zu ermöglichen“, sagt Joa-
chim Odenbach von der DKG.

Einen Schaden von fast drei Millionen Euro haben Diebe 2017 landesweit in Krankenhäusern angerichtet. In Mannheim steigt die
Zahl der Fälle kontinuierlich. BILD: ISTOCK
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